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§ 13 K-VG 2010 Pflichten des
Verfugungsberechtigten

K-VG 2010 - Karntner Veranstaltungsgesetz 2010

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.01.2025

(1) Der Verfugungsberechtigte Uber eine Veranstaltungsstatte oder Veranstaltungseinrichtung hat fir eine
wiederkehrende Uberpriifung der Veranstaltungsstétte oder Veranstaltungseinrichtung nach § 12 Abs. 1 bis Abs. 3 und
fur eine allenfalls erforderliche Mangelbehebung nach& 12 Abs. 4zu sorgen. Er hat, unbeschadet der
Verantwortlichkeit des Veranstalters, fir die Einhaltung der in der Veranstaltungsstattengenehmigung
vorgeschriebenen Auflagen, Bedingungen und Befristungen Sorge zu tragen.

(2) Ist der Verfugungsberechtigte Uber eine Veranstaltungsstatte oder Veranstaltungseinrichtung nicht selbst
Veranstalter, darf er die Durchfihrung einer bewilligungspflichtigen Veranstaltung in dieser nur zulassen, wenn der
Veranstalter eine aufrechte Bewilligung vorweist.

(3) Der Verfugungsberechtigte Uber die Veranstaltungsstatte oder Veranstaltungseinrichtung hat den Veranstalter
nachweislich vom Inhalt der Veranstaltungsstattengenehmigung, insbesondere dartber, welche Veranstaltungsarten
von der Genehmigung umfasst sind und welche Auflagen, Bedingungen und Befristungen einzuhalten sind, sowie von
Prifbescheinigungen nach § 12 Abs. 1bis Abs. 3 sowie allfalligen Mangelbehebungsauftragen nach8 12 Abs. 4in
Kenntnis zu setzen.

In Kraft seit 01.11.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-vg_2010/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/k-vg_2010/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/k-vg_2010/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/k-vg_2010/paragraf/12
file:///

	§ 13 K-VG 2010 Pflichten des Verfügungsberechtigten
	K-VG 2010 - Kärntner Veranstaltungsgesetz 2010


